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4. GVG: Rechtsweg beim Rückgriff gegen Durchgangsarzt 
Beschluss vom 09.01.2023, Az: VI ZB 81/20  

5. InsO: Anwendung des Kleinbeteiligtenprivilegs 
Urteil vom 26.01.2023, Az: IX ZR 85/21  

6. InsO: Gesetzliche Vermutung der Kenntnis vom Benachteiligungsvorsatz 
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7. FamFG, VersAusglG: Materielle Beschwer im Versorgungsausgleichsverfah-
ren 
Beschluss vom 11.01.2023, Az: XII ZB 433/19  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

 
 
1. RL 2009/24/EG: Vorlage zur Frage der Umarbeitung 

Beschluss vom 23.02.2023, Az: I ZR 157/21 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 1 Abs. 1 bis 
3 , Art. 4 Buchst. b der Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen (ABl. L 
111 vom 5. Mai 2009, S. 16) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

1. Wird in den Schutzbereich eines Computerprogramms nach Art. 1 Abs. 1 bis 3 der 
Richtlinie 2009/24/EG eingegriffen, wenn nicht der Objekt- oder Quellcode eines 
Computerprogramms oder dessen Vervielfältigung verändert wird, sondern ein gleich-
zeitig mit dem geschützten Computerprogramm ablaufendes anderes Programm den 
Inhalt von Variablen verändert, die das geschützte Computerprogramm im Arbeits-
speicher angelegt hat und im Ablauf des Programms verwendet? 
 
2. Liegt eine Umarbeitung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 
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2009/24/EG vor, wenn nicht der Objekt- oder Quellcode eines Computerprogramms 
oder dessen Vervielfältigung verändert wird, sondern ein gleichzeitig mit dem ge-
schützten Computerprogramm ablaufendes anderes Programm den Inhalt von Variab-
len verändert, die das geschützte Computerprogramm im Arbeitsspeicher angelegt hat 
und im Ablauf des Programms verwendet? 
 

  
2. HGB: Tatbestandsirrtum bei Bestätigungsvermerk 

Urteil vom 09.02.2023, Az: III ZR 117/20 
a) Zur Bewertung von Geldforderungen in der Handelsbilanz und zur Erforderlichkeit 
der Einholung eines Sachverständigengutachtens für die Beurteilung der richtigen bi-
lanziellen Bewertung einer (möglicherweise) risikobehafteten Forderung (Fortführung 
von Senat, Urteil vom 20. Januar 2022 - III ZR 194/19, WM 2022, 372). 
 
b) Zur Annahme eines vorsatzausschließenden Tatbestandsirrtums bei Erteilung eines 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerks durch einen Wirtschaftsprüfer gemäß § 322 
Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 und 4 HGB (Fortführung von Senat, Urteil vom 5. Mai 2022 - III 
ZR 131/20, WM 2022, 1267, zur Veröffentlichung in BGHZ 233, 279 vorgesehen). 
 

  
3. BGB: Darlegungslast bei fehlender Vermittlungsfähigkeit 

Urteil vom 24.01.2023, Az: VI ZR 152/21 
a) Von einem Geschädigten, der vom Arbeitsamt aufgrund seines Gesundheitszustan-
des für nicht mehr vermittlungsfähig gehalten wird, kann grundsätzlich keine weitere 
Eigeninitiative hinsichtlich der Aufnahme von Erwerbstätigkeit erwartet werden. Un-
ter diesen Umständen besteht grundsätzlich auch keine weitere Darlegungslast dazu, 
was der Geschädigte unternommen hat, um einen angemessenen Arbeitsplatz zu erhal-
ten (Bestätigung Senatsurteil vom 9. Oktober 1990 - VI ZR 291/89 ,VersR 1991, 437, 
438, juris Rn. 15 f.). 
 
b) Verstößt der Geschädigte gegen die ihm obliegende Schadensminderungspflicht, 
weil er es unterlässt, einer ihm zumutbaren Erwerbstätigkeit nachzugehen, sind die er-
zielbaren (fiktiven) Einkünfte auf den Schaden anzurechnen. Eine quotenmäßige An-
spruchskürzung kommt grundsätzlich nicht in Betracht (Festhalten an Senatsurteil vom 
21. September 2021 - VI ZR 91/19 ,VersR 2021, 1583Rn. 14). 
 

  
4. GVG: Rechtsweg beim Rückgriff gegen Durchgangsarzt 

Beschluss vom 09.01.2023, Az: VI ZB 81/20 
Zum Rechtsweg beim Rückgriff des Unfallversicherungsträgers gegen den für ihn täti-
gen Durchgangsarzt bezüglich einer fehlerhaften Behandlung im Rahmen eines Ar-
beitsunfalls. 
 

  
5. InsO: Anwendung des Kleinbeteiligtenprivilegs 

Urteil vom 26.01.2023, Az: IX ZR 85/21 
InsO § 39 Abs. 5, § 135 Abs. 4 
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a) Eine Beteiligung am Haftkapital in Höhe von 10 % (und nicht von weniger als 10 
%) steht der Anwendung des Kleinbeteiligtenprivilegs nicht entgegen; eine einschrän-
kende Auslegung der Vorschriften über das Kleinbeteiligtenprivileg scheidet aus. 
 
b) Eine koordinierte Finanzierung durch mehrere Gesellschafter kann unabhängig von 
einer Krise der Gesellschaft und auch außerhalb des Anfechtungszeitraums des § 135 
Abs. 1 Nr. 2 InsO dazu führen, dass die Beteiligungen der an der Finanzierung betei-
ligten Gesellschafter am Haftkapital der Gesellschaft zusammenzurechnen sind; maß-
geblich ist, ob eine überschießende unternehmerische Verantwortung übernommen 
wird. 
  
InsO § 135 Abs. 1 Nr. 1 

a) Die Anfechtbarkeit einer Rechtshandlung, die für die Forderung auf Rückgewähr ei-
nes Gesellschafterdarlehens oder für eine gleichgestellte Forderung Sicherung gewährt 
hat, setzt nicht voraus, dass die Sicherung dem darlehensgewährenden Gesellschafter 
oder dem Gläubiger einer gleichgestellten Forderung gewährt wird. 
 
b) Bei dem Regressanspruch des Gesellschafters gegen die Gesellschaft aus der Besi-
cherung einer Verbindlichkeit der Gesellschaft gegenüber einem Dritten handelt es 
sich um eine Forderung, die einer Forderung auf Rückgewähr eines Gesellschafterdar-
lehens gleichgestellt ist; eine Sicherung des Regressanspruchs durch die Gesellschaft 
kann daher der Anfechtung unterliegen. 
 
c) Die Besicherung von Forderungen - hier Zinsen und Avalprovisionen -, die neben 
die Forderung auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder eine gleichgestellte 
Forderung treten, unterliegt der Anfechtung, wenn die Nebenforderungen im Zeitpunkt 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch offen sind oder erst nach diesem Zeit-
punkt anfallen. 
 

  
6. InsO: Gesetzliche Vermutung der Kenntnis vom Benachteiligungsvorsatz 

Beschluss vom 12.01.2023, Az: IX ZR 71/22 
Für die gesetzliche Vermutung der Kenntnis vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz 
des Schuldners muss der Anfechtungsgegner nicht wissen, dass der Schuldner seine 
übrigen Gläubiger auch künftig nicht wird befriedigen können. 
 

  
7. FamFG, VersAusglG: Materielle Beschwer im Versorgungsausgleichsverfahren 

Beschluss vom 11.01.2023, Az: XII ZB 433/19 
a) Ficht ein Verfahrensbeteiligter die Entscheidung des Beschwerdegerichts zum Ver-
sorgungsausgleich nur wegen einzelner Versorgungsanrechte mit der Rechtsbe-
schwerde an, ohne dass eine wechselseitige Abhängigkeit die Einbeziehung weiterer 
Anrechte erfordert, können die nicht angefochtenen Teile der Entscheidung in (Teil-
)Rechtskraft erwachsen, wenn der Rechtsbeschwerdeführer seinen Antrag auf der 
Grundlage seiner Rechtsbeschwerdebegründung nicht mehr erweitern kann und es 
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nach Ablauf der einmonatigen Anschließungsfrist gemäß § 73 FamFG für keinen an-
deren Beteiligten mehr möglich ist, die vom Hauptrechtsmittel nicht betroffenen An-
rechte durch Anschließung zur Überprüfung und Abänderung durch das Rechtsbe-
schwerdegericht zu stellen (Abgrenzung zum Senatsbeschluss vom 3. Februar 2016 - 
XII ZB 629/13 -FamRZ 2016, 794). 
 
b) Eine Bestimmung in der Teilungsordnung eines Versorgungsträgers, die es ihm ge-
stattet, bei einer auf das Ende der Ehezeit bezogenen Ermittlung des Barwerts einer 
Versorgungszusage den am Ehezeitende maßgeblichen handelsbilanziellen Rech-
nungszins als Abzinsungsfaktor nach billigem Ermessen durch den im Zeitpunkt des 
gerichtlichen Auskunftsersuchens geltenden handelsbilanziellen Rechnungszins erset-
zen zu können, ist unabhängig davon, ob eine interne oder eine externe Teilung ange-
strebt wird, unwirksam. 
 
c) Ein Ehegatte ist im Versorgungsausgleichsverfahren nur dann materiell beschwert, 
wenn die von ihm angefochtene Regelung zum Versorgungsausgleich mit einer unbe-
rechtigten wirtschaftlichen (Mehr-)Belastung für ihn verbunden ist; kann er dies nicht 
begründet geltend machen, ist sein Rechtsmittel in jedem Fall unbegründet, ohne dass 
es auf die objektive Richtigkeit der Entscheidung oder darauf ankommt, ob die Ent-
scheidung nachteilig in die subjektiven Rechte anderer Verfahrensbeteiligter - insbe-
sondere des anderen Ehegatten oder des Versorgungsträgers - eingreift. 
 
  

 

 


